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Antrag der Redaktionskommission*
vom 4. Oktober 2010

A. Beschluss des Kantonsrates 
über die parlamentarische Initiative von Markus 
Späth-Walter betreffend Handarbeitsunterricht 
auf der Mittelstufe der Primarschule;
§ 21 a Volksschulgesetz

(vom . . . . . . . . . . . .)

Der Kantonsrat,

nach Einsichtnahme in den Bericht der Kommission für Bildung und
Kultur vom 25. Mai 2010,

beschliesst:

I. Die parlamentarische Initiative KR-Nr. 401/2008 von Markus
Späth-Walter wird abgelehnt.

II. Es wird ein Gegenvorschlag gemäss nachfolgender Vorlage
erlassen.

III. Mitteilung an den Regierungsrat.

Zürich, 4. Oktober 2010

Im Namen der Redaktionskommission
Der Präsident: Die Sekretärin:
Bernhard Egg Heidi Baumann

* Die Redaktionskommission besteht aus folgenden Mitgliedern: Bernhard
Egg, Elgg (Präsident); Brigitta Johner-Gähwiler, Urdorf; Regula Kuhn, Illnau-
Effretikon; Sekretärin: Heidi Baumann.

KR-Nr. 401b/2008
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B. Volksschulgesetz (VSG)
(Änderung vom . . . . . . . . . . . .; Handarbeitsunterricht)

Der Kantonsrat,

nach Einsichtnahme in den Bericht der Kommission für Bildung und
Kultur vom 25. Mai 2010,

beschliesst:

I. Das Volksschulgesetz (VSG) vom 7. Februar 2005 wird wie folgt
geändert: 

Handarbeit § 21 a. 1 Die wöchentliche Unterrichtszeit im Fach Handarbeit
beträgt auf der Primar- und Sekundarstufe
a. in der 2. und 3. Klasse je 2 Lektionen
b. in der 4. Klasse 4 Lektionen
c. in der 5., 6. und 8. Klasse je 3 Lektionen

2 In den Wahlfächern Handarbeit und Haushaltkunde beträgt die
wöchentliche Unterrichtszeit in der 9. Klasse drei Lektionen. 

3 Die Lektionen Handarbeit werden in Halbklassen unterrichtet.
In der 5. und 6. Klasse werden zwei weitere Lektionen in Halbklassen
unterrichtet. Die Verordnung kann in begründeten Fällen Ausnahmen
vorsehen.

II. Diese Gesetzesänderung untersteht dem fakultativen Referen-
dum.


